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Vorwort
Die Kinder- und Jugendhilfeberichte der letzten Jahre sowie Veröffentlichungen des Kinderschutz-
bundes zeigen deutlich den Zusammenhang zwischen Armut von Familien und Kindern und dro-
hender Entwicklungs- verzögerung oder Behinderung auf. Sie verweisen darauf, dass arme bzw. 
von Armut bedrohte Kinder in allen Lebensbereichen benachteiligt sind. Sie sind oftmals stärker in 
ihrer körperlichen und gesundheitlichen Entwicklung eingeschränkt und haben häufiger Defizite 
hinsichtlich ihres Spielverhaltens, ihrer Sprachkompetenz und ihrer Einbindung in soziale Bezie-
hungsnetze. Insgesamt gesehen sind ihre Chancen auf einen guten Bildungsabschluss geringer. 
Häufiger leben sie unter schlechteren Wohnbedingungen und können weniger am soziokulturellen 
Leben teilhaben.

Das Land NRW hat diese Feststellungen zum Anlass genommen, mit der zweiten Revision des Kin-
derbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2014 die Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen aller 
Kinder durch die Einführung von plusKITAs zu verbessern.

PlusKITAs sind Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Un-
terstützungsbedarf des Bildungsprozesses, sie erfüllen den Auftrag, allen Kindern in der Kinderta-
geseinrichtung individuelle Bildungschancen zu eröffnen und ihren persönlichen Förderungs- und 
Entwicklungsbedarf sicherzustellen.

Mit der KiBiz-Revision zum 01.08.2020 wurde das Konzept der plusKITAs mehr als bestätigt. Durch 
zusätzliche Mittel konnte die Anzahl der plusKITAs deutlich ausgeweitet werden, zudem wurde der 
Landeszuschuss je plusKITA von 25 000 Euro auf mindestens 30 000 Euro erhöht.

Mit der Revision des Gesetzes hat die plusKITA aber auch eine Erweiterung und Akzentuierung der 
Aufgaben im Bereich der Sprachlichen Bildung erfahren.

Für die katholischen Kindertageseinrichtungen stellt die Förderung von Bildungsgerechtigkeit eine 
besondere Verpflichtung dar. „Jedes Kind hat das Recht auf Bildung und Erziehung. Die Verwirkli-
chung dieses Rechtes ist ein Ziel des diakonischen Handelns der Kirche. Es gehörte schon immer 
zum Auftrag katholischer Kindertageseinrichtungen, Kinder, die zu benachteiligten Gruppen gehö-



ren, in besonderer Weise zu unterstützen und zu fördern. Ebenso wichtig ist es, dass diese Kinder 
Wertschätzung erfahren und ihr Beitrag zur Gestaltung des Lebens in der Kindertageseinrichtung 
anerkannt wird“ (DBK 2008, S. 32).

Katholische Tageseinrichtungen für Kinder sehen eine wesentliche Aufgabe darin, den benach-
teiligten Familien mit erschwerten Lebenssituationen, die bestmögliche Unterstützung, Beratung 
und Begleitung anzubieten. Um allen Kindern und Familien eine angemessene Teilhabe zu ermög-
lichen, müssen die Angebote der plusKITA in Abstimmung mit dem Träger, in Zusammenarbeit mit 
den Eltern, unter Beteiligung der Kinder und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen sen-
sibel und passgenau gestaltet werden. Gemäß dem Jahresthema 2013 der Caritas „Familie schaf-
fen wir nur gemeinsam“ setzen wir in Kooperation mit anderen Partnern ein vielfältiges Betreuungs-
angebot um und schaffen die Bedingungen für Partizipation und Inklusion.

Die vorliegende Orientierungshilfe, die in Zusammenarbeit der Diözesancaritasverbände Aachen, 
Essen, Köln, Münster und Paderborn entstanden ist, greift das herausfordernde Konzept von plus-
KITAs auf, um Ihnen bei der Anpassung der Konzeption Ihrer Einrichtung einen Reflexionsrahmen 
bereitzustellen.

Sie will eine Grundlage bieten, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kindertagesein-
richtung, mit dem Träger und dem Jugendamt ins Gespräch zu kommen, um eine - an den Anfor-
derungen einer plusKITA ausgerichtete - pädagogische Arbeit entwickeln zu können. Alle aufge-
führten Aspekte treffen nicht für alle plusKITAs zu, sondern müssen sich selbstverständlich an den 
bereits vorhandenen Bedingungen orientieren.



1. Zielsetzung der 
In der Gesetzesbegründung 2014 wurde dem Elementarbereich eine Schlüsselfunktion für eine 
gelingende Bildungsbiografie von Kindern zugewiesen. Die Landesregierung hatte dem Ziel, die 
Bildungschancen und die Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an zu ermöglichen, 
höchste Priorität eingeräumt und das Instrument der plusKITA entwickelt.

Mit der KiBiz Revision zum 01.08.2020 wurde der Stellenwert der plusKITA deutlich bestätigt. Die 
„neue“ plusKITA erhält mehr finanzielle Mittel und einen erweiterten, akzentuierten Aufgabenzu-
schnitt im Bereich der sprachlichen Bildung.

„Die neue plusKITA ist eine Kindertageseinrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit be-
sonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses, neu seit 08/2020: Insbesondere mit 
sprachlichem Förderbedarf.“

Die plusKITA soll im Wesentlichen zwei Ziele verfolgen:

• Bildungsbenachteiligungen abbauen

• Individuelle Förderung ausbauen

Bildungsbenachteiligung abbauen

Besonders Kinder aus Elternhäusern mit geringem Einkommen, mit Migrationshintergrund oder 
aus sogenanntem bildungsfernerem Umfeld haben schlechtere Bildungschancen als andere Kin-
der. Ursache sind aber nicht geringere Fähigkeiten, sondern schlechtere Startbedingungen und 
fehlende Förderung und Unterstützung. Wichtigste Zielsetzung der plusKITAs ist daher, die Bil-
dungschancen dieser Kinder von Anfang an zu verbessern, indem sie Bildungsbenachteiligungen 
gezielt abbauen.

Individuelle Förderung ausbauen

Das geschieht durch individuelle Förderung der Potenziale der Kinder, die sich am Alltag ihrer Fa-
milien orientiert: Auf diese Besonderheiten abgestimmte pädagogische Konzepte und Handlungs-
formen, adressatengerechte Elternarbeit und -stärkung, eine feste Ansprechperson für die Einbrin-
gung in die lokalen Netzwerkstrukturen-, spezielle Fort und Weiterbildungsmaßnahmen etc. sind 
Aufgaben der plusKITAs, die über die Tätigkeit von Regelkindertageseinrichtungen hinausgehen.
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2. Aufgaben der 
Die Aufgaben einer plusKITA, die im § 44 KiBiz explizit benannt werden, stellen sich auf die ein oder 
andere Art und Weise in allen Kindertageseinrichtungen. Hierzu gehören die Orientierung am Le-
benshintergrund der Kinder und daraus resultierende abgestimmte pädagogische Konzepte und 
Handlungsformen.

Ein besonderer Fokus der neuen plusKITA soll ausdrücklich auf die individuelle Sprachbildung und -för-
derung gelegt werden. Neu seit 08/2020: Die plusKITA hat in besonderer Weise die Aufgabe, auf 
Grundlage der Beobachtungsergebnisse individuelle Bildungs- und Förderangebote zur geziel-
ten Unterstützung der sprachlichen Bildung zu entwickeln und alltagsintegriert durchzuführen.

Ebenfalls neu seit 08/2020: Die plusKITA hat in besonderer Weise die Aufgabe, im Team regel-
mäßig und mit Unterstützung der Fachkraft (nach §44 Abs.3 KiBiz) die pädagogische Arbeit 
zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Zu den Aufgaben gehören darüber hinaus eine adressatengerechte stärkende Elternarbeit und das 
Engagement in vorhandenen Netzwerkstrukturen, die das Ziel verfolgen, Zugangsbarrieren abzu-
bauen und Teilhabe zu ermöglichen.

In einer plusKITA müssen die Aufgaben aufgrund der größeren Anzahl von Kindern, die einen be-
sonderen Unterstützungsbedarf aufweisen, in besonderer Weise berücksichtigt werden und zur 
Profilbildung beitragen. Damit das pädagogische Team diesen besonderen Herausforderungen 
professionell begegnen kann, zählt die gezielte Ressourcenstärkung des Personals zu den weiteren 
Aufgaben der plusKITA.

2.1 Orientierung am Lebenshintergrund der Kinder
Die Orientierung am Lebenshintergrund der Kinder wird in der Sozialen Arbeit und in der Pädago-
gik als Lebensweltbezug (vgl. Thiersch 2005) bezeichnet. In der Praxis bedeutet dies, dass die päd-
agogischen Prozesse an den individuellen Voraussetzungen ansetzen müssen und darüber hinaus 
die reale Welt des Kindes in das Denken über und das Handeln mit dem Kind einbezogen werden 
muss. Handlungsleitend ist dabei die Grundannahme, dass die Lebenswelt eines Kindes die Chan-
cen beeinflusst, eigene Ziele, Wünsche und Bedürfnisse zu entwickeln und auch zu verwirklichen.

Je nachdem, wie sich die Lebenswelt des Kindes darstellt, kann eine Kindertageseinrichtung zu 
unterschiedlichen pädagogischen Antworten kommen, um der individuellen und strukturellen Be-
nachteiligung entgegenzuwirken. Die Lebenswelt eines Kindes wird durch vielfältige Aspekte und 
Bereiche geformt und beeinflusst, wie z. B. die familiäre Situation, das Wohnumfeld, die tatsächliche 
Wohnsituation, die Freizeitgestaltung, die sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen, Jugendlichen und 
Erwachsenen. Auch die Alltagskultur, also Gebräuche, Gewohnheiten und die Gegenstände des täg-
lichen Gebrauchs, geben wichtige Hinweise zum Lebenshintergrund der Kinder und ihrer Familien.

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Unterschiede zwischen der eigenen Lebenswelt und denen der Kinder wahrnehmen, reflektieren 
und daraus auch die notwendigen pädagogischen Handlungen zur Stärkung der individuellen Bil-
dungschancen der Kinder ableiten.
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Hierbei ist die Anerkennung der Lebenswelt und Alltagskultur des Kindes und der Familien ein 
grundlegender Schritt, der zur Stärkung des Kindes wesentlich beiträgt. Um Benachteiligungen 
entgegenzuwirken, geht es im pädagogischen Handeln darauf aufbauend aber auch darum, dem 
Kind neue Wissens-, Lern und Handlungsfelder zu eröffnen. Kinder haben also darüber hinaus die 
Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und sich zusätzliche Horizonte zu erschließen.

2.2 Entwicklung abgestimmter pädagogischer  
Konzepte und Handlungsformen

In der Elementarpädagogik und der frühkindlichen Bildung setzt sich zunehmend ein stärkeno-
rientiertes Bildungsverständnis durch, das in NRW zudem im Kinderbildungsgesetz verankert ist. 
Eine Orientierung am Lebenshintergrund der Kinder ist nicht ohne die Wahrnehmung der Kinder 
als Individuen umsetzbar. Eine verstehende pädagogische Haltung in Verbindung mit einer hohen 
Reflexivität sind in diesem Kontext unabdingbare Voraussetzungen.

In den plusKITAs stehen pädagogische Konzepte und Handlungsformen, die die individuelle Förde-
rung einzelner Kinder beinhalten, ohne die förderlichen Aspekte der Gemeinschaft in der Kinder-
gruppe außer Acht zu lassen, im Vordergrund. Unter Berücksichtigung der besonderen Herausfor-
derungen, die sich aufgrund des hohen Unterstützungsbedarfs und der sozialen Benachteiligung 
der Kinder ergeben, kommen in der plusKITA Konzepte der Inklusion, wie z. B „vorurteilsbewusste 
Pädagogik“, der „Anti-Bias-Ansatz“ und partizipative Ansätze, wie z. B „Kinderstube der Demokra-
tie“, aber auch Ansätze einer armutssensiblen Pädagogik eine besondere Bedeutung zu.

2.3 Adressatengerechte Elternarbeit und -stärkung
Die Kinder einer Einrichtung – insbesondere in der plusKITA – sind nicht ohne ihren familiären Hin-
tergrund zu verstehen. Eine zielgerichtete Förderung kann daher nur unter Einbezug der Eltern ge-
lingen. Der familiären Situation ist eine besondere Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Auch hier 
sind die unterschiedlichen Lebenswelten zu reflektieren und insbesondere die Aneignungs- und 
Bewältigungsstrategien der Eltern bzw. des familiären Umfeldes wahrzunehmen und anzuerkennen.

In der plusKITA ist in der Regel eine große Anzahl sogenannter bildungsferner Familien anzutreffen. 
Soziale und sozioökonomische Benachteiligungen prägen das Selbstverständnis und das Alltags-
handeln vieler Familien. Die Zugangs- und Beteiligungsmöglichkeiten für die Eltern müssen daran 
angepasst werden. Ziel muss es sein, die Anschlussfähigkeit der Eltern herzustellen und ihre Kom-
petenzen und Fähigkeiten anzuerkennen und zu stärken. Erfolgversprechend können in diesem 
Zusammenhang niedrigschwellige Angebote sein, aufsuchende Handlungsstrategien sowie Me-
thoden des Empowerments.

2.4 Besonderes Engagement in Netzwerkstrukturen
Die plusKITA muss ihren Blick über die individuelle Lebenswelt der Kinder und ihrer Familien auf 
den Sozialraum hin ausweiten. Durch die soziale Einbindung und Akzeptanz der Kita im Sozialraum 
wird die Möglichkeit für eine gelingende Bildungsarbeit gesteigert. Hier können plusKiTAs gut an 
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die bereits vorhandenen Kompetenzen der Familienzentren in der Sozialraumorientierung anknüp-
fen.

Die Beteiligung an Netzwerkstrukturen dient einerseits dazu, Zugangsbarrieren zu den Angeboten 
im Sozialraum für die Kinder und Familien abzubauen und ihre Partizipation zu stärken. Anderer-
seits kann sie auch dazu dienen, auf die multifaktoriellen Problemlagen der Kinder und Familien 
hinzuweisen und sich für die Beseitigung insbesondere struktureller Benachteiligungen anwalt-
schaftlich einzusetzen.

Die Netzwerkstrukturen im Sozialraum sind immer ein Ort, um Unterstützung bei großen Heraus-
forderungen zu finden und Synergieeffekte herbeizuführen.

2.5 Besonderer Fokus auf Sprachbildung und  
-förderung

Die Sprache wird allgemein als Schlüssel zur Bildung betrachtet. Aufgrund einer großen Anzahl von 
Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf ist in der plusKITA – neben der alltagsintegrierten 
Sprachbildung – eine gezielte Sprachförderung nach individuellem Bedarf zu gewährleisten.

Die plusKITA hat die Aufgabe, auf Grundlage der Beobachtungsergebnisse individuelle Bildungs- 
und Förderangebote zur gezielten Unterstützung der sprachlichen Bildung zu entwickeln und all-
tagsintegriert durchzuführen.

Die alltagsintegrierte Sprachförderung soll weiterentwickelt und die Sprachförderung verbindlicher 
umgesetzt werden.

Die aus dem Landeszuschuss zu finanzierende zusätzliche sozialpädagogische Fachkraft soll über 
nachgewiesene besondere Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der Umsetzung alltagsinteg-
rierter Sprachbildung und -förderung verfügen.

In vielen plusKITAs ist – aufgrund der Herkunft der Familien – zudem das Thema Mehrsprachigkeit 
von besonderer Bedeutung.

2.6 Ressourcenstärkung des Personals
In einer plusKITA ist zur professionellen Bewältigung der besonderen Herausforderungen zusätz-
liches qualifiziertes Personal notwendig, darüber hinaus auch eine Ressourcenstärkung des Per-
sonals.

Die pädagogischen Kräfte einer plusKITA müssen eine hohe Fachlichkeit aufweisen und benötigen 
besondere pädagogische Reflexivität. Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel und zu empathischem 
Handeln sind weitere wichtige Eigenschaften, um sich einen Zugang zu den Lebenswelten der Kin-
der und ihrer Familien zu erschließen.

Der Träger sollte zur Unterstützung seiner Mitarbeitenden Qualifizierungs- und qualitätssichernde 
Maßnahmen ergreifen – wie z. B. fachliche Beratung, Fortbildung, Coaching und Supervision.
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3. Anforderungsprofil der 
 in katholischer  

Trägerschaft
Alle katholischen Kindertageseinrichtungen sind getragen und geleitet von einem christlichen 
Selbstverständnis und Menschenbild. Die Handlungen der pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden nicht nur durch ihre Fachlichkeit, sondern auch durch ihre christlichen Grund-
haltungen bestimmt. So bieten sie allen Kindern in besonderer Weise einen Erfahrungsraum, in 
dem ihre Menschenwürde geachtet wird. Aufgrund des besonderen Einzugsgebiets der plusKITA 
und der damit verbundenen Kumulation sozialer Problemlagen für die Kinder und ihre Familien, er-
gibt sich für diese Einrichtungen ein besonders akzentuiertes Anforderungsprofil.

3.1 Informiert und reflektiert
Das pädagogische Team verfügt über umfangreiche Informationen über den Sozialraum, in dem 
sich die plusKITA befindet, und nimmt darüber hinaus die Lebenswelten der Kinder konkret in den 
Blick. Häufig weisen diese Lebenswelten und die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur wenige 
Berührungspunkte auf. Diese Unterschiede der soziokulturellen Lebenswelten sind für das pädago-
gische Handeln bedeutsam und müssen vom plusKITA-Team wahrgenommen und reflektiert wer-
den. Das bedeutet auch, die Allgemeingültigkeit eigener Deutungsmuster und Verhaltensweisen 
kritisch in Frage zu stellen. Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel und ein hohes Maß an Empathie 
sind unabdingbare Kompetenzen, um diese Anforderung professionell zu erfüllen und daraus ad-
äquate Handlungsstrategien abzuleiten.

3.2 Inklusiv und vorurteilsbewusst
Eine inklusive Haltung und Pädagogik entspricht dem Auftrag von Kindertageseinrichtungen, die 
sich in der Nachfolge Jesus Christus verstehen (vgl. Hugoth 2011).

Kinder, die soziale Benachteiligungen erfahren, werden dadurch in ihren Chancen und Möglich-
keiten beeinträchtigt. Sie sollten nicht als Objekte besonderer Fördermaßnahmen, sondern als 
Menschen mit besonderen Eigenschaften angesehen werden. Ansatzpunkt in der pädagogischen 
Arbeit ist – wie bei allen anderen Kindern auch – das vorhandene individuelle Entwicklungspoten-
zial. Diese Haltung hat auch Auswirkungen auf die Elternarbeit, was insbesondere in den Mitwir-
kungsmöglichkeiten zum Ausdruck kommt.

Das pädagogische Team einer plusKITA macht sich die eigenen Vorurteile und biografischen Prä-
gungen, die mit dem Wahrnehmen von Unterschiedlichkeiten einhergehen, bewusst und ergründet 
deren Wirkmechanismen. Die besondere Sensibilität für die Benachteiligungen und Besonderhei-
ten der Kinder und Familien darf nicht zur Reduzierung der Person oder zu einer Stigmatisierung 
führen, die Entwicklungsmöglichkeiten trotz Förderung blockiert.
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3.3 Armutssensibel und anwaltschaftlich
Armut zeigt sich in unterschiedlichen Formen und führt bei den Betroffenen zu unterschiedlichen 
Verhaltensweisen. Sie schränkt jedoch immer die Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten der 
betroffenen Kinder und Familien ein (vgl. Hock u. a. 2014).

Die „Option für die Armen“ ist im Evangelium grundgelegt und ein leitendes Motiv für Einrichtun-
gen in katholischer Trägerschaft im Allgemeinen und für eine plusKITA aufgrund des ausgewählten 
Sozialraums im Besonderen. Damit verbunden ist die Anforderung, im Kita-Alltag die Teilhabe aller 
Kinder und Eltern zu sichern und so Benachteiligungen zu vermindern. Darüber hinaus wirken sie 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Beteiligungen in Netzwerkstrukturen in gleicher Weise in den 
Sozialraum hinein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der plusKITA vertreten in diesen Strukturen 
die Anliegen der Familien und ihrer Kinder, die nicht gewohnt sind, ihre Interessen selbst zu vertre-
ten (vgl. Bistum Aachen 2013).

3.4 Individuell und solidaritätsstiftend
Zu den Aufgaben der plusKITA gehört es, den individuellen Lebenshintergrund der Kinder und ihrer 
Familien zu berücksichtigen und durch angepasste pädagogische Konzepte die Bildungschancen 
und die Handlungsautonomie zu erweitern. Neben dem Bedürfnis, in ihrer Individualität anerkannt 
zur werden, sind Menschen auf Gemeinschaft angewiesen. Diese gibt ein Gefühl der Zugehörigkeit 
und hat eine stärkende Kraft.

Ein wichtiger Aspekt sowohl in Hinblick auf das Erleben von Individualität als auch Solidarität ist die 
Beziehungsfähigkeit eines Menschen. Dem Beziehungsaufbau und der verlässlichen Beziehungs-
pflege ist in plusKITAs eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Wustmann-Seiler 2013).

3.5 Ressourcenorientiert und unterstützend
Diese Anforderung wirkt auf unterschiedlichen Ebenen; erstens auf der Ebene der Kinder und ihrer 
Familien. In diesem Zusammenhang bedeutet ressourcenorientiert, die Lebensformen und Bewäl-
tigungsstrategien der Betroffenen anzuerkennen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der plusKI-
TA sollen zu einer Offenheit für die Potenziale, die Kinder aus sozial benachteiligten Lebensbedin-
gungen mitbringen, gelangen. Darüber hinaus ist eine Sensibilität für Hilfestellungen zu entwickeln, 
die dazu beitragen, dass die Selbstwirksamkeit der Kinder gestärkt wird.

Zweitens ist diese Anforderung auf der Ebene der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wirksam. Das Team bildet die wichtigste Ressource in jeder Kindertageseinrichtung. Gerade 
in einer plusKITA, die vor besonderen Herausforderungen steht, ist die Unterstützung des Teams 
durch den Träger und die plusKITA-Leitung, z. B. durch die Sicherstellung guter Arbeitsbedingun-
gen und fortlaufender fachlicher Qualifizierung, unerlässlich. Vor dem christlichen Selbstverständ-
nis und Menschenbild ist die Zusammenarbeit im Team sowie mit dem Träger und der Leitung von 
Wertschätzung und Anerkennung geprägt.

Drittens sind Ressourcenorientierung und Unterstützung auch auf der Ebene der Institution be-
deutsam. Katholische Kindertageseinrichtungen sind eingebettet in pastorale und caritative Netz-
werke mit z. B. (katholischen) Familienzentren, Beratungsdiensten, Bildungsstätten, katholischen 
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Verbände mit familien- und einrichtungsunterstützenden Diensten. Sie verfügen daher über beson-
dere Ressourcen für die Unterstützung und Begleitung der Familien. Die pädagogischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter können dazu unmittelbare niedrigschwellige Zugänge schaffen.
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4. Empfehlungen zur Konzeptions-
entwicklung – Methoden,  
Instrumente, Praxisbeispiele

Die Notwendigkeit zur Anpassung der pädagogischen Konzeption ergibt sich aufgrund der Aus-
wahl der jeweiligen Kindertageseinrichtungen als plusKITA. Diese neue Anforderung, die im Kin-
derbildungsgesetz niedergelegt ist, hat für die Einrichtung nicht nur die Konsequenz, dass sie zu-
sätzliche finanzielle Mittel erhält, sondern der Gesetzgeber geht davon aus, dass mit dem Auftrag 
„weitere Aufgaben“ verbunden sind. Die örtlichen Jugendämter erwarten darüber hinaus häufig 
eine Darstellung des „besonderen Auftrages“ einer plusKITA. Als Diözesancaritasverbände sehen 
wir vor dem Hintergrund der Werteorientierung katholischer Kindertageseinrichtungen vielfältige 
Chancen und besondere Verpflichtungen im Hinblick auf die Kinder, Eltern und Familien.

4.1 Lebenswelten erschließen – Zugänge finden
Grundlegender Schritt bei der Weiterentwicklung zur plusKITA ist eine sozialräumliche Lebenswelt- 
Analyse. Die Konzeptionsentwicklung setzt bei den Bedarfen und Anforderungen an, die sich aus 
dem spezifischen Sozialraum der plusKITA und den konkreten Lebenswelten der Kinder und ihrer 
Familien ergeben (vgl. Deinet 2013).

Neben den quantitativen Methoden, wie z. B. Auswertung statistischer Zahlen und Bebauungsplä-
nen sowie die Auswertung von Daten der Sinus-Milieu-Studie (vgl. MDG 2013, Wippermann 2013), 
geben vor allem die qualitativen Methoden der Sozialraumanalyse die wichtigen Hinweise auf die 
Lebenswelten der Kinder und zeigen Zugänge zu ihnen und ihrem familiären Umfeld auf. Hierzu 
gehören u. a. Stadtteilbegehungen mit Kindern, Foto- oder Malprojekte, in denen z. B. Lieblingsorte 
aufgezeigt werden oder der Weg zur Kindertageseinrichtung dokumentiert wird.

Gerade vor der Neuaufnahme von Kindern in eine plusKITA ist das ausführliche Aufnahmegespräch 
mit den Eltern unerlässlich. Um einen facettenreichen, umfassenden Eindruck von der Lebenswelt 
des Kindes zu erhalten, bieten sich auch Besuche der pädagogischen Fachkraft im persönlichen 
Umfeld des Kindes an. Die Annäherung in vertrauter Umgebung wird von vielen Familien begrüßt 
und wertgeschätzt (vgl. Lehmbach 2013).

4.2 Bedarfe ableiten – Handlungsstrategien  
entwickeln

Um Bedarfe abzuleiten und Handlungsstrategien zu entwickeln, benötigen die pädagogischen 
Teams umfangreiches Fachwissen über die Ausprägungen und Auswirkungen von Armut im Kin-
desalter. Armutssensibles Handeln muss zu den Leitkonzepten der Einrichtung gehören (vgl. Hock 
u.a. 2014, Stallmann 2013).
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Darüber hinaus müssen unterschiedlichste Facetten und Aspekte der pädagogischen Konzepti-
on reflektiert und in den Blick genommen werden. Eine umfangreiche (aber nicht abschließende) 
Sammlung von Reflexionsfragen befindet sich im Anhang.

Hilfreich für den Transfer dieser Kenntnisse in konkrete Handlungen, die Vielfalt wertschätzen und 
die Barrieren abbauen, sind dabei Kenntnisse zu Inklusionskonzepten, wie das Kinderwelten-Kon-
zept – vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung – oder der Index für Inklusion sowie Partizipa-
tionskonzepte, wie z. B „Kinderstube der Demokratie“.

4.3 Pädagogische Konzepte anpassen –  
Schwerpunkte setzen

Um die Bildungschancen der Kinder zu erweitern, müssen Barrieren in der Einrichtung, die den Zu-
gang zu Angeboten erschweren oder für einzelne Personen sogar unmöglich machen, abgebaut 
werden. Das heißt, die Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder und ihrer Familien müssen ausgebaut 
werden.

Einige Beispiele zur Umsetzung sind hier exemplarisch aufgeführt:

• Zur Anbahnung einer vertrauensvollen Beziehung zwischen den Familien und dem 
Team der plus- KITA können Eltern- oder Mütter- bzw. Vätergruppen im Sozialraum eine 
gute Basis bieten. Die Themen entwickeln sich aus der Gruppe bzw. orientieren sich an 
deren Bedürfnissen.

• Die Fortführung solcher Angebote kann im Rahmen eines Elterncafés der plusKITA statt-
finden.

• Es empfiehlt sich, die regelmäßige Anwesenheit der Eltern in der plusKITA – also die 
Hol- und Bringphase – gezielt für den Austausch zu nutzen. Dies würde bedeuten, dass 
dem Tür- und Angelgespräch in der Konzeption ein besonderer Stellenwert beigemes-
sen wird.

• Gerade bei einem hohen Anteil an bildungsfernen Familien bewährt es sich, Elterninfor-
mationen und Hinweise in einfacher Sprache und ggf. in Fremdsprachen zu verfassen 
oder soweit wie möglich auf Schriftsprache zu verzichten. Fragebögen erweisen sich 
trotz des Vorteils der anonymen Rückmeldung häufig als ungeeignet. Erwartungen und 
Wünsche können auch mündlich erfragt werden.

• Die Kompetenzen aller Eltern sollten in der plusKITA beachtet, wertgeschätzt und ein-
gebunden werden. Um Eltern tatsächlich auch für eine Aufgabe oder Idee zu gewinnen, 
ist die persönliche Ansprache erfolgversprechend.

Die Beispiele machen deutlich, dass seitens des Teams besondere Zeitressourcen eingeplant wer-
den müssen. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, sich auf ein (Teil-) Ziel zu fokussieren 
und die Umsetzung kleinschrittig zu gestalten.
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4.4 Kompetenzen erweitern
Zur Kompetenzsicherung und -erweiterung des pädagogischen Personals sollte die plusKITA alle 
zur Verfügung stehenden Angebote der Qualifizierung nutzen. Bewährte Angebote sind z. B. die 
Fachberatung der Diözesancaritasverbände, Fortbildungen (hier explizit auch Inhouse-Formate), 
Fachtagungen und -veranstaltungen, Supervision und Coaching. Darüber hinaus sind auch die kol-
legiale Beratung innerhalb des Teams oder einrichtungsübergreifend sowie gezielte Hospitationen 
in anderen plusKITAs zu empfehlen. Die Qualifizierung – mit unterschiedlichen Bausteinen – ist ein-
richtungsspezifisch und ressourcenorientiert zu planen.
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5. Anhang

5.1 Reflexionsfragen

a. Sozialraum der katholischen Kindertageseinrichtung
 Kennen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Sozialraum der Einrichtung?

 Welches sind die besonderen Kennzeichen und Merkmale des Sozialraums?

 Wie stellt sich die Bevölkerungsstruktur des Sozialraums dar? (Anzahl der Familien mit 
Kindern, sozio- ökonomische Situation, Nationalitäten, Status)

 Liegen Informationen zu den Milieus und den Lebenssituationen der Familien vor?

 Haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Familien im Blick oder nur ausgewählte 
Milieus?

 Wer sind die Partner im Sozialraum? Mit wem kooperiert die Kita bereits? Gibt es  
weitergehende Ressourcen?

b. Zusammenarbeit mit Eltern
 Wie wird die Aufnahme der Kinder gestaltet? Wie werden unterschiedliche Voraussetzun-

gen bei den Eltern (Sprachprobleme, fehlende Zugänge etc.) berücksichtigt?

 Wie bezieht die Kindertageseinrichtung die Eltern und Familien aktiv ein?

 Mit welcher Haltung treten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Eltern gegenüber?

 Welche Strukturen bestehen, um mit Eltern ins Gespräch zu kommen?

 Ist die Kommunikation ausreichend und zufriedenstellend? 

 Welche Möglichkeiten haben Eltern zur Beschwerde?

 Gibt es niedrigschwellige Angebote zur Elternbildung?

 Durch welche Angebote können Eltern in ihrer Erziehungskompetenz unterstützt werden?

 Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote werden benötigt?

 Wie kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Eltern in Kontakt? Wo sind Hindernisse? 
Was erleichtert den Zugang?

 Wie werden Wünsche und Erwartungen von Eltern aufgegriffen und bearbeitet?

 Nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besondere Belastungssituationen von  
Familien wahr?
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 Kann den Familien eine Unterstützung bei der Alltagsbewältigung angeboten werden? 
Welche?

 Mit welchen anderen Institutionen, Gremien, Kooperationspartnern besteht eine  
Zusammenarbeit?

c. Armut von Kindern und Familien

 Kennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die wirtschaftliche und soziale Situation der 
Familien?

 Woran stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest, dass eine Familie arm ist und ein 
Kind in Armut aufwächst?

 Sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern niedrigschwellige Unterstützungsangebote 
wie Tafelladen oder Sozialkaufhaus im Sozialraum bekannt?

 Wird die soziale Benachteiligung von Familien und Kindern im Konzept berücksichtigt? 
Werden Angebote der Einrichtung daraufhin überprüft?

 d. Pädagogischer Ansatz

 Steht das Kind im Zentrum des pädagogischen Handelns der Kindertageseinrichtung?

 Werden die Grundbedürfnisse des Kindes gesehen? (Essen, Trinken, Schlafen, Zuwen-
dung, Liebe, soziale Kontakte)

 Wie gewährleisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter körperliches und seelisches Wohl-
befinden?

 Wie wird die Kontinuität der Bezugspersonen gewährleistet?

 Wird das Kind in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen und geschätzt? Nehmen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter alle Kinder als Geschöpfe Gottes an und wahr?

 Wird in der pädagogischen Konzeption eine vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung be-
rücksichtigt?

 Wie drückt sich dieses Verständnis im Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
in den Angeboten aus?

 Wie werden die Selbstbildungspotenziale der Kinder wahrgenommen und unterstützt?

 Wie werden die räumlichen Möglichkeiten der Einrichtung genutzt? Sind sie multifunktio-
nal zu nutzen?

 Haben die Kinder Zugänge zu allen Angeboten?

 Werden die Kinder und Eltern bei der Planung der pädagogischen Angebote beteiligt?
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e. Partizipation und Teilhabe

 Was heißt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Partizipation und Teilhabe? Wie werden 
diese gesichert?

 Wie sind die Kinderrechte in der Einrichtung verankert?

 Wie werden Kinder im pädagogischen Alltag beteiligt und wie wird ihnen Teilhabe ermög-
licht?

 Sind alle Angebote für Kinder offen? Wie wird mit sprachlichen Barrieren bei Eltern und 
Kindern umgegangen?

 Gibt es besondere (z. B. kulturelle) Angebote, um allen Kindern Teilhabe zu ermöglichen? 
Wie werden Kinder und Familien angesprochen?

f. Sprachbildung

 Liegt ein Konzept zur alltagsintegrierten Sprachbildung und -förderung vor, sind Ausführun-
gen zur gezielten, individuellen Sprachförderung enthalten?

 Wird die Vielfalt der Kinder, der Sprachen, der unterschiedlichen kulturellen Kreise berück-
sichtigt?

 Sind Eltern einbezogen? Werden parallel zur Betreuungszeit im Kindergarten Sprachkurse 
angeboten?

 Sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die in NRW vorgegebenen Beobachtungsver-
fahren bekannt und werden diese genutzt?

g. Interkulturelle Erziehung

 Werden durch die Aufnahmekriterien bestimmte Familien ausgeschlossen?

 Welche Nationalitäten sind in der Einrichtung vertreten?

 Können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Dolmetscher oder andere Unterstützung 
zurückgreifen?
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h. Fachlichkeit und Qualifizierung

 Sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Grundlage des Curriculums „Alltagsinte-
grierte Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich – Grundlagen für Nordrhein-
Westfalen“ fortgebildet?

 Findet eine kontinuierliche Qualifizierung statt? Wenn ja, welche?

 Wird das Angebot der Fachberatung genutzt? Eines Coaches? Der Supervision?

 Sind alle Teammitglieder eingebunden?

 Besteht Interesse an einer zusätzlichen Qualifizierung? Wenn ja, von wem? Welcher Art?

i. Gesundheit und Prävention

 Ist Gesundheitsförderung Bestandteil der Konzeption? Was ist der Einrichtung, was ist dem 
Träger wichtig?

 Wie sieht die Mittagsversorgung aus? Wird den Kindern ein zweites Frühstück angeboten?

 Sind Eltern und Kinder an den Überlegungen für eine gesunde Ernährung beteiligt?

 Wie werden die Angebote finanziert? Gibt es Sponsoren? Gibt es Möglichkeiten den Kin-
dern kostenlos/kostengünstig ergänzend gesunde Lebensmittel anzubieten?

j. Öffnungs- und Betreuungszeiten

 Wie werden Bedarfe ermittelt? Geschieht dies regelmäßig?

 Sind alle Familien mit dem Angebot zufrieden?

 Lassen sich die erforderlichen Öffnungszeiten unter Berücksichtigung der Rahmenbedin-
gungen für die Kinder vertretbar umsetzen?
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5.2 Gesetzliche Grundlagen gemäß des Gesetzes 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern  
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) in der ab 01.08.2020 geltenden Fassung

§ 44 plusKITAs

(1) Die plusKITA ist eine Kindertageseinrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses, insbesondere mit sprachlichem Förderbedarf. 
Sie muss als plusKITA in die örtliche Jugendhilfeplanung aufgenommen worden sein.

(2) Die plusKITA hat in besonderer Weise die Aufgabe,

1. bei der individuellen Förderung der Kinder deren Potenziale zu stärken, die alltagskulturelle Per-
spektive zu berücksichtigen und sich an den lebensweltlichen Motiv- und Problemlagen der 
Familien zu orientieren,

2. zur Stärkung der Bildungschancen auf die Lebenswelt und das Wohnumfeld der Kinder abge-
stimmte pädagogische Konzepte und Handlungsformen zu entwickeln,

3. auf Grundlage der Beobachtungsergebnisse individuelle Bildungs- und Förderangebote zur ge-
zielten Unterstützung der sprachlichen Bildung zu entwickeln und alltagsintegriert durchzufüh-
ren,

4. im Team regelmäßig und mit Unterstützung der Fachkraft nach Absatz 3 die pädagogische 
Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln,

5. zur Stärkung der Bildungschancen und zur Steigerung der Nachhaltigkeit, die Eltern durch 
adres satengerechte Elternarbeit und -stärkung regelmäßig in die Bildungsförderung einzube-
ziehen,

6. sich über die Pflichten nach § 14 hinaus in die lokalen Netzwerkstrukturen durch jeweils eine 
feste Ansprechperson aus der Kindertageseinrichtung einzubringen,

7. sich zur Weiterentwicklung der individuellen zusätzlichen Sprachförderung, über die Pflichten 
nach § 13c hinaus, zum Beispiel durch die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen zu qualifizieren und die Bildungs- und Erziehungsarbeit den speziellen Anforde-
rungen anzupassen und

8. die Ressourcen ihres pädagogischen Personals durch konkrete Maßnahmen beispielsweise 
regelmäßige Supervision, Schulung und Beratung, Fort- und Weiterbildung oder größere Multi-
professionalität im Team zu stärken.

(3) Jede plusKITA soll im Team eine sozialpädagogische Fachkraft mit einem Umfang von mindes-
tens einer halben Stelle beschäftigen. Diese Fachkraft verfügt in der Regel über nachgewiesene be-
sondere Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der Umsetzung alltagsintegrierter Sprachbildung 
und -förderung. Der Träger stellt sicher, dass diese Fachkraft durch die regelmäßige Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und regelmäßigen Austausch mit der Fachberatung die spe-
ziellen Anforderungen dieser Tageseinrichtung systematisch sichert und weiterentwickelt. Alle in 
einer plusKITA tätigen sozialpädagogischen oder weiteren Fachkräfte und, soweit möglich auch die 
übrigen pädagogischen Kräfte im Team sollen auf der Basis des Curriculums zur „Alltagsintegrier-
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ten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich – Grundlage für Nordrhein-Westfalen“ 
fortgebildet sein und sich kontinuierlich weiter qualifizieren.

(4) Sofern Kindertageseinrichtungen in Einzelfällen 5 000 Euro für zusätzliche Sprachförderung er-
halten, stellt der Träger sicher, dass eine sozialpädagogische Fachkraft gruppenübergreifend für 
die Umsetzung der Anforderungen zur „Alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im 
Elementarbereich“ besonders durch engen Austausch mit der Fachberatung und regelmäßige Teil-
nahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Sorge trägt.

§ 45 Landeszuschuss für plusKITAs und andere Einrichtungen mit zu-
sätzlichem Sprachförderbedarf

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt einen Zuschuss für plusKITAs und andere Einrichtungen mit 
zusätzlichem Sprachförderbedarf. Das Land stellt hierfür im Kindergartenjahr 2020/2021 einen Be-
trag von 100 Millionen Euro landesweit zur Verfügung.

Der Anteil des Jugendamts ergibt sich

1. zu 75 Prozent aus der Anzahl der Kinder im Jugendamtsbezirk unter sechs Jahren in Familien 
mit Leistungsbezug zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch – Grundsicherung für Arbeitssuchende – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) in der jeweils geltenden Fassung, im Verhältnis zur landesweiten 
Gesamtzahl der Kinder unter sechs Jahren in Familien mit Leistungsbezug nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch und

2. zu 25 Prozent aus der Anzahl der Kinder unter sechs Jahren im Jugendamtsbezirk in Kinderta-
geseinrichtungen, in deren Familien vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird im Verhältnis zur 
landesweiten Gesamtzahl der Kinder unter sechs Jahren in Kindertageseinrichtungen, in deren 
Familien vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird.

Der Zuschuss beträgt je Jugendamt mindestens 30 000 Euro. Grundlagen der Berechnung für je-
weils fünf Jahre sind

1. für die Anzahl der Kinder unter sechs Jahren in Familien mit Leistungsbezug zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, die Angaben der Bundesagentur 
für Arbeit für den Berichtsmonat März des dem Fünfjahreszeitraum vorausgegangenen Kalen-
derjahres und

2. für die Anzahl der Kinder, in deren Familie vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird, die Daten 
nach § 99 Absatz 7 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zum Stichtag 1. März des dem Fünf-
jahreszeitraum vorausgegangenen Kalenderjahres.

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, dass das Jugendamt die Mittel als Zuschüsse in Höhe 
von mindestens 30 000 Euro an plusKITAs im Sinne des § 44 weiterleitet. Soweit es innerhalb eines 
Jugendamtsbezirkes zur kontinuierlichen Sicherung der pädagogischen Arbeit bei einzelnen Ta-
geseinrichtungen auf Basis früherer Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf erfor-
derlich ist, kann in Ausnahmefällen bis einschließlich zum Kindergartenjahr 2024/2025 ein Teil der 
auf das Jugendamt entfallenden Mittel an Einrichtungen als Zuschuss für zusätzlichen Sprachför-
derbedarf in Höhe von mindestens 5 000 Euro weitergeleitet werden. Die jeweiligen Tageseinrich-
tungen müssen als solche in die Jugendhilfeplanung aufgenommen worden sein. Die Zuschüsse 
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sind für pädagogisches Personal einzusetzen. Zuschüsse, die nicht zweckentsprechend verwendet 
werden, sind zurück zu zahlen, sie sind nicht rücklagefähig. Die Aufnahme in diese Förderung er-
folgt in der Regel unbefristet, grundsätzlich aber mindestens für fünf Jahre. Das Jugendamt erklärt 
gegenüber dem Land die zweckentsprechende Verwendung der nach diesem Absatz an die Träger 
geleisteten Zuschüsse und legt diese über hierfür eingerichtete elektronische Systeme durch ver-
einfachten Verwendungsnachweis spätestens zum 30. Juni des auf das Ende des Kindergartenjah-
res folgenden Kalenderjahres vor. § 37 und § 38 Absatz 1 Satz 2 gelten entsprechend.

(3) Das Jugendamt stellt sicher, dass mit diesen Zuschüssen auch die Kinder gefördert werden, bei 
denen nach § 36 Absatz 2 oder 3 des Schulgesetzes NRW ein zusätzlicher Sprachförderbedarf be-
scheinigt worden ist.

Erläuterungen zur finanziellen Förderung

Die Landesförderung wird zunächst nach einem gesetzlichen Schlüssel auf die Jugendämter ver-
teilt. Anschließend werden durch Beschluss der örtlichen Jugendhilfe ausgewählte Kindertagesein-
richtungen als sogenannte „plusKITA“ in die örtliche Jugendhilfeplanung aufgenommen. Mit dieser 
Anerkennung werden mindestens 30 000 Euro an die Einrichtung weitergeleitet.

Die örtliche Jugendhilfe vergibt mit Beschluss des JHA die Mittel mindestens für einen Zeitraum von 
5 Jahren.

Hier kommt der Mitwirkung der Freien Träger bei der Jugendhilfeplanung und in der örtlichen Ar-
beitsgemeinschaft nach §78 SGB VIII (AG 78) besondere Bedeutung zu. Freie Träger sind zwar 
rechtlich nicht zur Mitwirkung verpflichtet, aber die aktive Mitwirkung ist schon aus Eigeninteresse 
erforderlich und in jedem Falle lohnenswert. Die Verständigung über mögliche Kriterien für die Ver-
gabe, die Vorbereitung der Entscheidungen des Jugendhilfeausschusses und die Abstimmung der 
geplanten Maßnahmen sowie die gegenseitige Ergänzung der öffentlichen und freien Träger der 
Jugendhilfe sind wesentliche Aufgaben in der AG 78, die für die Zusammenarbeit aller im Feld der 
Kindertagesbetreuung Tätigen unverzichtbar sind.

In der Gesetzgebung wird auch der konkrete Einsatz dieser Fördermittel geregelt. Die Mittel müs-
sen für zusätzliches pädagogisches Personal (mindestens eine halbe Stelle) (siehe §44 Abs.3) ver-
wendet werden, welches über die (neue) Mindestbesetzung nach KiBiz hinausgeht. Der Zuschuss 
kann darüber hinaus zur Finanzierung von weiterem pädagogischem Personal eingesetzt werden. 
Die Finanzierung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (vgl. § 44 Abs. 2 Nr. 8 KiBiz) ist ebenfalls 
möglich.

Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind zu erstatten. Darunter fallen nicht verbrauchte 
Mittel ebenso wie Mittel, die zwar verbraucht, aber entgegen der genannten Vorgaben ausgegeben 
wurden (z. B. für Sachkosten). Die Mittel sind grundsätzlich nicht rücklagefähig und daher bei nicht 
zweckentsprechender Verwendung zurückzuzahlen. Die zweckgebundene Verwendung ist vom 
Träger nachzuweisen.

Die Umsetzung der Stunden wird in den Kitas unterschiedlich erfolgen. Es kann ein Vorteil sein, 
die Personalkraftstunden einem/r erfahrenen Mitarbeiter/-in der Einrichtung zu übertragen, die mit 
dem sozialen Umfeld vertraut ist und das Vertrauen von Eltern unterschiedlicher Herkunft genießt. 
Möglicherweise ist eine neu einzustellende sozialpädagogische Fachkraft mit einem breiteren Er-
fahrungshintergrund (Studiengänge mit Schwerpunkt Kindheitspädagogik oder der Sozialen Arbeit 
mit staatlicher Anerkennung) interessant.
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5.3 Sozialpädagogische Fachkraft für plusKITAs  
nach § 44 (3) KiBiz

Nach der vorherigen Gesetzgebung wurde für plusKITAs (ehem. §21a KiBiz alt) „pädagogisches 
Personal“ eingesetzt.

Ab dem 01.08.2020 ist entsprechend §44 (3) KiBiz explizit der Einsatz einer sozialpädagogischen 
Fachkraft vorgesehen. Dies erklärt sich mit der Erweiterung der Aufgaben der plusKITA im Bereich 
der Sprachbildung. Diese Fachkraft soll über nachgewiesene besondere Erfahrungen und Kennt-
nisse im Bereich der Umsetzung alltagsintegrierter Sprachbildung -und -förderung verfügen.

Des Weiteren unterstützt sie regelmäßig die Reflektion und Weiterentwicklung der pädagogischen 
Arbeit im Team (§44 Abs.2 Pkt.4).

Der Träger stellt sicher, dass diese Fachkraft durch die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen und regelmäßigen Austausch mit der Fachberatung die speziellen Anforde-
rungen dieser Tageseinrichtung systematisch sichert und weiterentwickelt.

Beim Einsatz der Fachkraft ist darauf zu achten, dass diese Bildungs- und Förderaufgaben über-
nimmt, die besonders dazu beitragen, Kinder zu stärken und bestehende Benachteiligungen abzu-
bauen bzw. diesen entgegenzuwirken.

Darüber hinaus dient der Landeszuschuss für plusKITAs der Ressourcenstärkung des Personals 
insgesamt als unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die Beschäftigten den besonderen Heraus-
forderungen, die sich aus den besonderen sozialen Unterstützungsbedarfen der Kinder ergeben, 
professionell begegnen können.
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